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Diane Keaton und Woody
Allen in «Oedipus
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York Stories», einem
Film, mit dem das
Internationale Festival von
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und der zur Zeit auch in
der Schweiz zu sehen ist.
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Liebe Leserin

Lieber Leser

BÄÄlSiife

Werbung dürfe 15 Prozent der täglichen Sendezeit

nicht überschreiten und innerhalb einer Stunde

nicht länger als 12 Minuten dauern, verfügt eine

Europäische Konvention für das grenzüberschreitende

Fernsehen desEuroparates, die Bundesrat

René Felber zwar unterzeichnet hat, indessen von

National- und Ständerat noch zu ratifizieren ist. Wie

die vom Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft

(EG) ebenfalls verabschiedete EG-Fernsehrichtlinie

formuliert die Konvention Minimalanforderung an

Fernsehprogramme, die auch im westeuropäischen

Ausland verbreitet werden dürfen. Bei möglichst

ungehinderter Verbreitung die verschiedenen nationalen

Identitäten, aber auch die audiovisuelle

Produktion europäischer Länder zu schützen, ist das

Ziel der beiden, keineswegs unumstrittenen

Vereinbarungen. Zugleich sind sie ein Versuch, das

grenzüberschreitende Fernsehen innerhalb Westeuropas

minimal zu regeln und ein wildes Programmchaos

zu verhindern.

Dass die kultur- und gesellschaftspolitische

Aufgabe, die dem Fernsehen einst zugedacht war,

inzwischen durch eine vorwiegend wirtschaftliche

Betrachtungsweise abgelöst worden ist, hat sich

auch in den beiden Dokumenten niedergeschlagen.

Die Zugeständnisse an die in vielen Ländern bereits

installierten Kommerzsender sind beträchtlich.

Nirgends wird dies so offenkundig wie in den Rege-

lungsmassnahmen für die Werbung: Nicht nur die

grosszügig veranschlagte Werbe-Maximalzeit belegt

dies, sondern auch die Zulassung von Sponsoring

und die Möglichkeit der sogenannten Unterbrecher-

Werbung. Spielfilme beispielsweise dürfen nach

45 Minuten durch Werbespots unterbrochen werden,

Informations- und Kindersendungen gar
nach 30 Minuten. Bei Serien, Feuilleton- und Un¬

terhaltungssendungen kann alle 20 Minuten Werbung

eingeschoben werden.

Aber auch dort, wo kulturelle Identität und

landeseigene audiovisuelle Produktion geschützt werden

sollen, haben sich Europarat und EG-Ministerrat

weniger von kulturellen und ethischen als von

wirtschaftlichen Überlegungen leiten lassen. Frankreichs

Forderung etwa, in der EG-Richtlinie sei

festzuhalten, dass 60 Prozent aller Sendungen

Programmen aus der Gemeinschaft vorzubehalten

seien, entspringt nicht dem Gedanken, damit einen

Riegel gegen die kulturelle Kolonisation aus den

USA zu schieben - schon heute stehen angeblich

einer europäischen Produktion zwölf aus Amerika

und Japan gegenüber -, sondern dem Druck der

Filmschaffenden und Produzenten auf die Regierung,

ein Instrument gegen unliebsame Konkurrenz

zu schaffen. Doch selbst diese Quotenregelung

wurde verworfen. Heute fordert die EG-Richtlinie

bloss, dass in Zukunft der Hauptteil der Sendezeit

ausser Sport, Spielen, Werbung und Nachrichten

von europäischen Sendungen bestritten werden

soll. In der Europakonvention begnügt man sich gar
mit der vagen Formulierung, der Anteil an europäischen

Programmen habe so hoch wie möglich zu

sein.

Einem kommerziellen Fernsehen, das nur noch

darauf abzielt, mit möglichst geringen Kosten

möglichst hohe Gewinne zu machen, leisten Konvention

und Richtlinie somit geradezu Vorschub. Dem

müssten - sollte man meinen - die

öffentlichrechtlichen Sender mit ihren klaren Leistungsaufträgen

etwas entgegenzusetzen haben. Aber die schielen

inzwischen aus Angst vor der privaten Konkurrenz

auch nur noch auf Einschaltquoten und

Werbeeinnahmen. Wie anders sollte man sich erklären,

dass etwa das Fernsehen DRS einzig um für einen

weiteren Werbeblock ein Umfeld zu schaffen,

überflüssigerweise das Mittagsfernsehen einzuführen

gedenkt?

Mit freundlichen Grössen
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